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Gesetz
über den Außenwirtschafts-, Kapital- und 

Zahlungsverkehr 
- G A W -  

vom 28. Juni 1990

Die Volkskammer der DDR hat das folgende Gesetz be
schlossen:

E r s t e r  T e i l  
Rechtsgeschäfte und Handlungen

Erster Abschnitt 
Allgemeine Vorschriften

§ 1
Grundsatz

(1) Der Waren-, Dienstleistungs-, Kapital-, Zablumgs- und 
sonstige Wirtschaftsverkehr mit fremden Währungsgebieten 
sowie der Verkehr mit Auslandswerten -und Gold zwischen 
Gebietsansässigen (Außenwirtschaftsverkehr) ist grundsätz
lich frei. Er unterliegt den Einschränkungen, die dieses Ge

setz enthält oder die durch Rechtsvorschrift aufgrund dieses 
Gesetzes bestimmt werden.

(2) Unberührt bleiben Regelungen in anderen Gesetzen und 
Rechtsvorschriften sowie zwischenstaatlichen Vereinbarungen, 
denen die DDR angehört.

§ 2
Art und Ausmaß von Beschränkungen 

und Handlungspflichten
(1) Soweit in diesem Gesetz Beschränkungen zugelassen 

sind, kann durch Rechtsvorschrift bestimmt werden, daß 
Rechtsgeschäfte und Handlungen allgemein oder unter be
stimmten Voraussetzungen

1. einer Genehmigung bedürfen oder
2. verboten sind.

(2) Beschränkungen sind nach Art und Umfang auf das Maß 
zu begrenzen, das notwendig ist, um den in der Ermächtigung 
angegebenen Zweck zu erreichen. Sie sind so zu gestalten, daß 
in die Freiheit der wirtschaftlichen Betätigung so wenig wie 
möglich eingegriffen wird. Beschränkungen dürfen abge
schlossene Verträge nur berühren, wenn der angestrebte 
Zweck erheblich gefährdet wird.

(3) Beschränkungen sind aufzuheben, sobald und soweit die 
Gründe, die ihre Anordnung rechtfertigten, nicht mehr vor
liegen.


